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Erste Änderung der Allgemeinen Verwaltungs-	 men, einem Unternehmen, das aufgrund 
vorschrift zum § 34 c der Gewerbeordnung und 	 einer Rechtsverordnung nach § 53 c KWG 

zur Makler- und Bauträgerverordnung 	 gleichgestellt oder freigestellt ist, oder einer 
ausländischen Investmentgesellschaft ver-

Erlass des Ministeriums für Wirtschaft 	 mittelt bzw. nachweist, 
Vom 16. März 2000	 - keine weiteren Finanzdienstleistungen im 

Sinne des § 1 Abs. 1 a Satz 1 Nr. 1 bis 4 KWG 
erbringt und 

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum § 34 c der Ge- - nicht befugt ist, sich im Zusammenhang mit 
werbeordnung und zur Makler- und Bauträgerverordnung dieser Vermittlungs- und Nachweistätigkeit 
(MaBVwV) vom 24. März 1992 (ABl. S. 430) wird wie folgt Eigentum oder Besitz an Geldern, Anteil
geändert: scheinen oder Anteilen von Kunden zu ver

schaffen, 
1.	 In der Inhaltsübersicht wird in Nummer 3.15 die Angabe 

„(§ 15)“ durch die Angabe „(§ 29 GewO)“ ersetzt.	 - sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensan
lagen, die für gemeinsame Rechnung der Anle

2.	 In Nummer 2.4.2.2 wird in Buchstabe a das Wort „sollen“ ger verwaltet werden (insbesondere geschlosse
durch das Wort „können“ ersetzt. ne Immobilienfonds, stille Gesellschaftsanteile), 

3.	 In Nummer 3.7.2 werden die Wörter „die Deutsche Bundes- - öffentlich angebotenen Anteilen einer Kapitalge
post“ durch die Wörter „das Bundeseisenbahn-Sonderver- sellschaft (nur GmbH) oder Kommanditgesell
mögen“ ersetzt. schaft (zum Beispiel bei geschlossenen Immobi

lienfonds). *) 

4.	 Die Nummer 3.15 erhält folgenden Wortlaut: 
Die Erlaubnis gilt nicht für Tätigkeiten (Bank- oder Fi

„Auskunft und Nachschau (§ 29 GewO) nanzdienstleistungsgeschäfte), für die eine Erlaubnis 
nach dem Kreditwesengesetz erforderlich ist.“ 

Durch die Auskunftspflicht und die behördliche Nachschau 
wird der zuständigen Stelle die Überprüfung ermöglicht, ob 6. In Anlage 2 erhält die Nummer 3 den Wortlaut wie unter 
der Gewerbetreibende seinen Verpflichtungen nachgekom- Nummer 5 dieses Erlasses. 
men ist, in geordneten Vermögensverhältnissen lebt und 
noch zuverlässig ist. Da Gewerbetreibende im Sinne des 
§ 34 c Abs. 1 und des § 61 a GewO der Pflichtprüfung nach Die Änderung der Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach der 
§ 16 MaBV unterliegen, beschränkt sich der Anwendungs- Veröffentlichung in Kraft. 
bereich des § 29 GewO im Wesentlichen auf solche Fälle, in 
denen sich die Behörde zum Beispiel trotz vorliegenden 
Prüfberichtes noch einen eigenen Eindruck von einem Ge
werbebetrieb oder Kenntnis von Einzelheiten (zum Beispiel 
bei konkreten Beschwerden über den Gewerbetreibenden) Erste Änderung der 
verschaffen will. Zuwiderhandlungen gegen die Auskunfts- Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
pflicht können nach § 146 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 3 GewO mit zur Durchführung der §§ 14, 15 und 55 c 
einer Geldbuße bis zu 5 000 DM geahndet werden.“ der Gewerbeordnung 

5.	 In Anlage 1 erhält die Nummer 3.3 folgenden Wortlaut: Erlass des Ministeriums für Wirtschaft 
Vom 16. März 2000 

„3.3 Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Ge
legenheit zum Abschluss von Verträgen über den Er
werb von 	 Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der 

§§ 14, 15 und 55 c der Gewerbeordnung (GewAnzVwV) vom 
- Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft 25. Januar 1996 (ABl. S. 186) wird wie folgt geändert: 

und von ausländischen Investmentanteilen, die 
nach dem Auslandinvestment-Gesetz vertrieben 1. In Nummer 4.1 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 2 ein
werden dürfen, soweit die Voraussetzungen des gefügt: 
§ 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG erfüllt sind, also so
weit der Antragsteller 	 „Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass der Wechsel 

eines Vertretungsberechtigten einer juristischen Person 
-	 derartige Verträge ausschließlich zwischen nach § 14 GewO nicht anzeigepflichtig ist. Sollte die Behör-

Kunden und einem Institut im Sinne des § 1 de jedoch Kenntnis von einem derartigen Wechsel erlangen, 
Abs. 1 b KWG - Kredit- und Finanzdienst
leistungsinstitute -, einem nach § 53 b Abs. 1 
Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unterneh- *) Nichtzutreffendes streichen 
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ist eine Berichtigung des einschlägigen Datenfeldes sinn
voll. Unabhängig davon existieren spezialgesetzliche Rege
lungen (zum Beispiel § 9 Satz 2 MaBV, § 9 Satz 3 
BewachV), nach denen der Wechsel eines Vertretungs
berechtigten zum Zwecke der präventiven Zuverlässig
keitsüberprüfung bei der zuständigen örtlichen Ordnungs
behörde anzuzeigen ist.“ 

2.	 In Nummer 4.1 wird nach den Wörtern „als (anzeigepflich
tige) Gewerbetreibende anzusehen“ folgender Satz ange
fügt: 

„Ein solcher (Vor-)Verein wird nach der Rechtsprechung 
bis zu seiner Registereintragung als nichtrechtsfähiger Ver
ein angesehen.“ 

3.	 In Nummer 5.1 werden nach Satz 1 folgende Sätze einge
fügt: 

„Dies geschieht entweder durch Erlass eines Verpflich
tungsbescheides nach § 14 GewO und/oder durch Ein
leitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens nach § 146 

Abs. 2 Nr. 1 GewO. Die Gleichzeitigkeit der Anzeigeerstat
tung mit der Gewerbeausübung ist gewahrt, wenn der Ge
werbetreibende die Gewerbeanzeige unverzüglich, das 
heißt ohne schuldhaftes Zögern, vornimmt.“ 

4.	 In Nummer 5.1 erhält der Absatz 2 folgenden Wortlaut: 

„Steht die Aufgabe des Betriebes eindeutig fest (zum Bei
spiel wegen Todes des Anzeigepflichtigen oder wenn der 
Betrieb auf Grund einer Gewerbeuntersagung oder eines 
Widerrufs der Erlaubnis nachweislich eingestellt wurde) 
und ist die Abmeldung nicht innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums (mindestens vier Wochen) erfolgt, hat die zu
ständige Behörde die Abmeldung von Amts wegen vorzu
nehmen (§ 14 Abs. 1 Satz 5 GewO). Hierzu ist der Vordruck 
GewA 3 zu verwenden. Die regelmäßige Übermittlung der 
Daten aus der Abmeldung erfolgt gemäß den Nummern 
6.4.1 und 6.4.2.“ 

Die Änderung der Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach der 
Veröffentlichung in Kraft. 
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